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     ..
.erleben, erholen, genießen...

Das 26. Jahr besteht nun schon un-
sere beliebte „Tagesfahrt ins Blaue“ 
am letzten Mittwoch im Monat. 
Noch immer für viele unserer Kun-
den ein monatliches „Muss“. Der 
Ansturm für diese Ausfl ugsfahrt ist 
immer noch ungebrochen. Wir freu-
en uns darauf, jeden Monat für Sie, 
liebe Kunden wieder ein neues Ziel 
auszusuchen und Ihnen einen ange-
nehmen und unvergesslichen Tag zu 
bereiten. Im Januar 1993 fi ng es an 
und wir haben Kunden , die uns seit 
der 1. Fahrt die Treue halten. Hierfür 
ein herzliches „Danke schön“ und 
wer diese Überraschungsfahrt noch 
nicht kennt, der hat wirklich einiges 
bei uns hier in der Rhön verpennt. 
Testen Sie doch selbst einmal!

Preis pro Person 25,– €

Immer wieder ist diese Fahrt ins 
Blaue ein prickelndes Erlebnis!

Mittwochstreff 

31. Januar 
28. Februar
28. März
25. April
30. Mai
27. Juni

25. Juli
29. August
26. September
31. Oktober
28. November
12. Dezember

„Froh schlägt das Herz im Reisekittel, 
vorausgesetzt man hat die Mittel!“   

(Wilhelm Busch)

Unsere Termine 2018:

gang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter oder 
bei der Buchungsstelle. Dem Reisenden wird der 
schriftliche Rücktritt empfohlen. 
9.3. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis 
gestattet, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht 
entstanden oder die Entschädigung wesentlich niedri-
ger als die angeführte Pauschale sei.
9.4. Auf den Nichtantritt der Reise werden die Ziffern 
9.1. bis 9.3. entsprechend angewandt.

10. Umbuchungen und Änderungen auf 
Verlangen des Reisenden
Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderun-
gen oder Umbuchungen, so kann der Reiseveranstalt-
er bei Vornahme entsprechender Umbuchungen etc. 
ein Bearbeitungsentgelt von pauschaliert 15 EURO 
verlangen, soweit er nach entsprechender ausdrück-
licher Information des Reisenden nicht ein höheres 
Bearbeitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung 
nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis un-
ter Abzug des Wertes der von dem Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, 
was der Reiseveranstalter durch anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Um-
standes abgebrochen, der in der Sphäre des Rei-
senden liegt (z. B. Krankheit), so ist der Veranstalter 
verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung 
ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse aus 
der Verwertung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig 
unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung durch
den Reisenden – Mitwirkungspflichten
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos 
kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erhe-
blich weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme 
für den Veranstalter und/oder die Reiseteilnehmer 
nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der 
Reisende sich nicht an sachlich begründete Hin-
weise hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall 
der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte 
Aufwendungen und Vorteile aus einer anderwei-
tigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. 
Schadensersatzansprüche im übrigen bleiben un-
berührt.

12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte 
(z. B. Information des Veranstalters) unternehmen, 
um drohende ungewöhnlich hohe Schäden abzu-
wenden oder gering zu halten.

13. Mindestteilnehmerzahl
13.1. Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/
Katalog) ausdrücklich und in der Reisebestätigung 
auf eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl und 
die Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei 
Wochen vor Reisebeginn) hingewiesen, so kann 
der Veranstalter erklären, dass die Mindestteilne-
hmerzahl nicht erreicht und die Reise nicht durch-
geführt wird.
13.2. Der Veranstalter wird dem Reisenden die 
Erklärung nach Ziffer 13.1. unverzüglich nach 
Kenntnis der nichterreichten Teilnehmerzahl, spä-
testens bis zwei Wochen vor Reisebeginn zugehen 
lassen.
13.3. Der Reisende kann die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten.
13.4. Der Reisende hat sein Recht nach Ziffer 13.3. 
unverzüglich nach Zugang der Erklärung des Ver-
anstalters diesem gegenüber geltend zu machen.
13.5. Macht der Reisende nicht von seinem Recht 
nach Ziffer 13.3. Gebrauch, so ist der vom Reisend-
en gezahlte Betrag unverzüglich zurückzuerstatten.

14. Kündigung infolge höherer Gewalt
14.1. Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträch-
tigung erheblicher Art durch bei Vertragsschluss 
nicht vorhersehbare Umstände berechtigen beide 
Teile nach § 651 j Abs. 1 BGB zur Kündigung des 
Reisevertrages.
14.2. Entschädigungen und Abrechnungen ergeben 
sich aus § 651 j Abs. 2 BGB.
14.3. Der Veranstalter ist im Kündigungsfall zur 
Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die 
Beförderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die 
zur Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen.
14.4. Informationspflichten des Veranstalters im 
Übrigen bleiben unberührt.

15. Reisemängel, Obliegenheiten des 
Reisenden, Rechte des Reisenden
15.1. Bei nicht vertragsgemäßen Reiseleistungen 
kann der Reisende Abhilfe (Mangelbeseitigung oder 

gleichwertige Ersatzleistung) verlangen.
15.2. Reisemängel sind dem Reiseleiter oder bei 
dessen Nichterreichbarkeit bzw. Fehlen beim Veran-
stalter direkt anzuzeigen, soweit dies dem Reisenden 
nicht wegen erheblicher Schwierigkeiten unzumut-
bar ist (Telefon- und Faxnummern ergeben sich aus 
den Reiseunterlagen). Bei schuldhaftem Unterlassen 
der Mängelanzeige stehen dem Reisenden keine 
Ansprüche auf Herabsetzung des Reisepreises zu.
15.3. Der Reisende kann selbst zur Abhilfe schreiten, 
wenn die Reise einen Mangel oder Mängel aufweist, 
er dem Veranstalter eine angemessene Frist zur 
Abhilfe setzt und der Veranstalter bis zum Ablauf 
dieser Frist nicht für Abhilfe (vgl. Ziffer 15.1.) sorgt. 
Der Reisende kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen verlangen. Keine Fristsetzung ist bei 
Verweigerung der Abhilfe, bei besonderem Interesse 
des Reisenden an sofortiger Selbsthilfe erforderlich, 
ferner bei unverhältnismäßigem Aufwand des Ver-
anstalters.
15.4.1. Der Reisende kann den Reisevertrag kündi-
gen, wenn die Reise durch den Reisemangel erhe-
blich beeinträchtigt ist, er dem Veranstalter eine 
angemessene Frist zur Abhilfe setzt und diese Frist 
nutzlos verstreicht. Die Fristsetzung ist nicht er-
forderlich bei Unmöglichkeit der Abhilfe, Abhilfever-
weigerung, wenn die sofortige Kündigung durch ein 
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt 
ist oder wenn dem Reisenden die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigem und für den Veranstalter erk-
ennbarem Grund nicht zuzumuten ist.
15.4.2. Bei berechtigter Kündigung kann der Ve-
ranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der 
Reise noch zu erbringende Reiseleistungen nur eine 
Entschädigung verlangen
(Berechnung nach § 651 e Abs. 3 BGB). Bei wert-
losen (kein Interesse” des Reisenden) erbrachten 
oder zu erbringenden Reiseleistungen bestehen 
keine Entschädigungsansprüche.
15.4.3. Der Veranstalter hat nach Kündigung die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, für die Rückbe-
förderung zu sorgen und die Mehrkosten zu tragen, 
wenn die Beförderung Bestandteil des Reisevertrag-
es ist.
15.5. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nich-
terfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht 
auf einem Umstand, den der Veranstalter nicht zu 
vertreten hat.

16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,
16.1.1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsät-
zlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
16.1.2. soweit der Veranstalter für einen dem Rei-
senden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale Übereinkom-
men oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestim-
mungen, nach denen ein Anspruch auf Schadens-
ersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so 
kann sich der Veranstalter gegenüber dem Reisenden 
auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden 
gesetzlichen Bestimmungen berufen.
16.3. Für alle gegen den Veranstalter gerichteten 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Hand-
lung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sach-
schäden bis 4.000 EURO. Übersteigt der dreifache 
Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sach-
schäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten 
jeweils je Reisendem und Reise.

17. Ausschlussfrist und Verjährung
17.1. Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung 
nach den §§ 651 c bis 651 f BGB – ausgenommen 
Körperschäden – hat der Reisende innerhalb eines 
Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendi-
gung der Reise gegenüber dem Veranstalter geltend 
zu machen, sofern nicht die Frist ohne eigenes Ver-
schulden nicht eingehalten werden konnte.
17.2. Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 
17.1. – ausgenommen Körperschäden – verjähren 
grundsätzlich in einem Jahr nach dem vertraglich 
vorgesehenen Reiseende. Die Verjährungsfrist von ei-
nem Jahr beginnt nicht vor Mitteilung eines Mangels 
an den Veranstalter durch den Reisenden. Bei grobem 
“eigenem” Verschulden sowie bei Arglist verjähren die 
in Ziffer 17.1. betroffenen Ansprüche in drei Jahren.

Bildnachweise:
Adobe Stock, Stage Entertainment, Loser Berg-
bahnen, www.argo-konzerte.de, Markus von Trentini 
sowie die Hotels und Fremdenverkehrsämter der je-
weiligen im Katalog aufgeführten Länder und Regionen
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Schulferientermine 2018:

Bayern
Faschingsferien  12.02.–16.02.18 
Osterferien  26.03.–07.04.18
Pfi ngstferien  22.05.–02.06.18
Sommerferien  30.07.–10.09.18
Herbstferien  29.10.–02.11.18 
Weihnachtsferien  22.12.18–05.01.19

Hessen
Osterferien  26.03.–07.04.18
Sommerferien  25.06.–03.08.18
Herbstferien  01.10.–13.10.18
Weihnachtsferien  24.12.18–12.01.19

Thüringen
Winterferien  05.02.–09.02.18
Osterferien  26.03.–07.04.18
Pfi ngstferien  11.05.18
Sommerferien  02.07.–11.08.18
Herbstferien  01.10.–13.10.18
Weihnachtsferien  21.12.18–04.01.19

Kalender 2018
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UNSERE TAGESFAHRTEN 2018 FÜR SIE:

Sa: 24.03.18 Einkaufsspaß für Groß & Klein in EGER/Tschechien 25 Euro

Sa: 05.05.18 6. Hessische Landesgartenschau in Bad Schwalbach 
„Natur erleben. Natürlich leben.“
Busfahrt + Eintritt

39 Euro

So: 06.05.18 Frühlingsausfl ug an den Rhein 
mit Schifffahrt von St. Goar nach Boppard
Busfahrt + Schifffahrt je 1 Stunde mit Aufenthalt in Boppard 
 ca. 3 Stunden

40 Euro

So: 22.07.18 Erlebniswelt FC Bayern München
Busfahrt + Arenatour und Eintritt zur Erlebniswelt
Lernen Sie die Allianz-Arena und den FC Bayern aus allen 
Blickwinkeln kennen!

55 Euro

Sa: 03.11.18 Einkaufsspaß für Groß & Klein in EGER/Tschechien 25 Euro

So: 11.11.18 „MARTINSGANS-ESSEN“ IM FRANKENWALD
„Eine GanS wilde Zeit“ – sehr beliebt!
Busfahrt + knusprige Gänsebrust mit Kloß und Rotkohl und 
Rundfahrt durch den Frankenwald

40 Euro

�


